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Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Teilnahme am Jahrmarkt in 
Reutlingen-Mitte an folgenden Markttagen: 
 
 

Markttag Bewerbungsschluss (Eingangsdatum) 

  28.02.2024 17.01.2024 

  15.05.2024 03.04.2024 

  03.07.2024 22.05.2024 

  11.09.2024 31.07.2024 

  06.11.2024 25.09.2024 

 
 
Name, Vorname/Firma Mobil 

            

Anschrift Festnetz 

            

E-Mail 

      
 

 
 
Warenangebot: 

      

 
 

Bitte wenden 

Amt für Wirtschaft und Immobilien 
Marketing, Veranstaltungshallen und 
Veranstaltungsplätze 
 
markt@reutlingen.de 

Stadt Reutlingen 
Amt für Wirtschaft und Immobilien 
– Marktverwaltung – 
Postfach 25 43 
72715 Reutlingen 
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Verkaufseinrichtung: 

Art 

 Verkaufsstand  Verkaufsanhänger  Verkaufsfahrzeug 

 

Abmessungen (einschließlich Vordächer, Seitendächer, Schirmüberstände, Fahrerkabine usw.) 

 __________ m Länge  __________ m Breite (Standtiefe) 

 

Strombedarf 

 nein  ja  ja, Starkstrom 
 
 

Sonstige Angaben: 

      

 
 
 
 
 

        

Ort, Datum  Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers 
 
 
 

Rückfragen bitte an Frau Veit: 

Telefon: 07121 303-2489    dienstags + freitags:  08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

E-Mail: markt@reutlingen.de 

Telefax: 07121 303-5709 

 
 
 
Datenschutzhinweis nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO): 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für die Erlaubnis zur Teilnahme am Jahrmarkt in 
Reutlingen erforderlich. Ihre Daten werden von uns nicht an Dritte weitergeleitet. 
 
Sie sind nicht verpflichtet, die zum oben genannten Zweck erforderlichen Daten bereitzustellen. Sind Sie damit 
nicht einverstanden, kann Ihr Antrag nicht entgegengenommen werden und Sie erhalten keine Erlaubnis zur 
Teilnahme am Jahrmarkt in Reutlingen. 
 
Löschung der Daten: 
Die Daten werden nach Ablauf von 10 Jahren nach der letzten Teilnahme des Jahrmarkts (jeweiliges 
Kalenderjahr) unwiderruflich gelöscht. 
 
Rechtsgrundlage: 
Rechtsgrundlage für eine Datenverarbeitung durch Behörden ist überwiegend in § 4 Landesdatenschutzgesetz 
(LDSG) in Verbindung mit der Marktordnung der Stadt Reutlingen geregelt. 
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